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§ 2 Nachrang der Sozialhilfe 

(1) Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens 

und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, 

insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält. 

(2) Verpflichtungen anderer, insbesondere Unterhaltspflichtiger oder der Träger anderer 

Sozialleistungen, bleiben unberührt. Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer dürfen 

nicht deshalb versagt werden, weil nach dem Recht der Sozialhilfe entsprechende Leistungen 

vorgesehen sind. 

 

 

§ 90 Einzusetzendes Vermögen 

(1) Einzusetzen ist das gesamte verwertbare Vermögen. 

(2) Die Sozialhilfe darf nicht abhängig gemacht werden vom Einsatz oder von der Verwertung 

1. eines Vermögens, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer 

Lebensgrundlage oder zur Gründung eines Hausstandes erbracht wird, 

2. eines Kapitals einschließlich seiner Erträge, das der zusätzlichen Altersvorsorge im 

Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient und 

dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde, 

3. eines sonstigen Vermögens, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder 

Erhaltung eines Hausgrundstücks im Sinne der Nummer 8 bestimmt ist, soweit dieses 

Wohnzwecken behinderter (§ 53 Abs. 1 Satz 1 und § 72) oder pflegebedürftiger 

Menschen (§ 61) dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die 

Verwertung des Vermögens gefährdet würde, 

4. eines angemessenen Hausrats; dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse der 

nachfragenden Person zu berücksichtigen, 

5. von Gegenständen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der 

Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind, 

6. von Familien- und Erbstücken, deren Veräußerung für die nachfragende Person oder 

ihre Familie eine besondere Härte bedeuten würde, 

7. von Gegenständen, die zur Befriedigung geistiger, insbesondere wissenschaftlicher 

oder künstlerischer Bedürfnisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist, 

8. eines angemessenen Hausgrundstücks, das von der nachfragenden Person oder einer 

anderen in den § 19 Abs. 1 bis 3 genannten Person allein oder zusammen mit 

Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird und nach ihrem Tod von ihren 

Angehörigen bewohnt werden soll. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl 

der Bewohner, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder 

pflegebedürftiger Menschen), der Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt 

und der Ausstattung des Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks 

einschließlich des Wohngebäudes, 

9. kleinerer Barbeträge oder sonstiger Geldwerte; dabei ist eine besondere Notlage der 

nachfragenden Person zu berücksichtigen. 

(3) Die Sozialhilfe darf ferner nicht vom Einsatz oder von der Verwertung eines Vermögens abhängig 

gemacht werden, soweit dies für den, der das Vermögen einzusetzen hat, und für seine 

unterhaltsberechtigten Angehörigen eine Härte bedeuten würde. Dies ist bei der Leistung nach dem 

Fünften bis Neunten Kapitel insbesondere der Fall, soweit eine angemessene Lebensführung oder die 

Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung wesentlich erschwert würde. 

 

 

§ 102 Kostenersatz durch Erben 

(1) Der Erbe der leistungsberechtigten Person oder ihres Ehegatten oder ihres Lebenspartners, falls 

diese vor der leistungsberechtigten Person sterben, ist vorbehaltlich des Absatzes 5 zum Ersatz der 

Kosten der Sozialhilfe verpflichtet. Die Ersatzpflicht besteht nur für die Kosten der Sozialhilfe, die 

innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren vor dem Erbfall aufgewendet worden sind und die das 



Dreifache des Grundbetrages nach § 85 Abs. 1 übersteigen. Die Ersatzpflicht des Erben des Ehegatten 

oder Lebenspartners besteht nicht für die Kosten der Sozialhilfe, die während des Getrenntlebens der 

Ehegatten oder Lebenspartner geleistet worden sind. Ist die leistungsberechtigte Person der Erbe ihres 

Ehegatten oder Lebenspartners, ist sie zum Ersatz der Kosten nach Satz 1 nicht verpflichtet. 

(2) Die Ersatzpflicht des Erben gehört zu den Nachlassverbindlichkeiten. Der Erbe haftet mit dem 

Wert des im Zeitpunkt des Erbfalles vorhandenen Nachlasses. 

(3) Der Anspruch auf Kostenersatz ist nicht geltend zu machen, 

1. soweit der Wert des Nachlasses unter dem Dreifachen des Grundbetrages nach § 85 

Abs. 1 liegt, 

2. soweit der Wert des Nachlasses unter dem Betrag von 15 340 Euro liegt, wenn der 

Erbe der Ehegatte oder Lebenspartner der leistungsberechtigten Person oder mit dieser 

verwandt ist und nicht nur vorübergehend bis zum Tod der leistungsberechtigten 

Person mit dieser in häuslicher Gemeinschaft gelebt und sie gepflegt hat, 

3. soweit die Inanspruchnahme des Erben nach der Besonderheit des Einzelfalles eine 

besondere Härte bedeuten würde. 

(4) Der Anspruch auf Kostenersatz erlischt in drei Jahren nach dem Tod der leistungsberechtigten 

Person, ihres Ehegatten oder ihres Lebenspartners. § 103 Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(5) Der Ersatz der Kosten durch die Erben gilt nicht für Leistungen nach dem Vierten Kapitel und für 

die vor dem 1. Januar 1987 entstandenen Kosten der Tuberkulosehilfe. 
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§ 2100 Nacherbe 

Der Erblasser kann einen Erben in der Weise einsetzen, dass dieser erst Erbe wird, nachdem zunächst 

ein anderer Erbe geworden ist (Nacherbe). 

 

 

§ 2112 Verfügungsrecht des Vorerben 

Der Vorerbe kann über die zur Erbschaft gehörenden Gegenstände verfügen, soweit sich nicht aus den 

Vorschriften der §§ 2113 bis 2115 ein anderes ergibt. 

 

 

§ 2197 Ernennung des Testamentsvollstreckers 

(1) Der Erblasser kann durch Testament einen oder mehrere Testamentsvollstrecker ernennen. 

(2) Der Erblasser kann für den Fall, dass der ernannte Testamentsvollstrecker vor oder nach der 

Annahme des Amts wegfällt, einen anderen Testamentsvollstrecker ernennen. 

 

 

§ 2265 Errichtung durch Ehegatten 

Ein gemeinschaftliches Testament kann nur von Ehegatten errichtet werden. 

 

 

§ 2270 Wechselbezügliche Verfügungen 

(1) Haben die Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament Verfügungen getroffen, von denen 

anzunehmen ist, dass die Verfügung des einen nicht ohne die Verfügung des anderen getroffen sein 

würde, so hat die Nichtigkeit oder der Widerruf der einen Verfügung die Unwirksamkeit der anderen 

zur Folge. 

(2) Ein solches Verhältnis der Verfügungen zueinander ist im Zweifel anzunehmen, wenn sich die 

Ehegatten gegenseitig bedenken oder wenn dem einen Ehegatten von dem anderen eine Zuwendung 

gemacht und für den Fall des Überlebens des Bedachten eine Verfügung zugunsten einer Person 

getroffen wird, die mit dem anderen Ehegatten verwandt ist oder ihm sonst nahe steht. 

(3) Auf andere Verfügungen als Erbeinsetzungen, Vermächtnisse oder Auflagen findet die Vorschrift 

des Absatzes 1 keine Anwendung. 

 



 

§ 2303 Pflichtteilsberechtigte; Höhe des Pflichtteils 

(1) Ist ein Abkömmling des Erblassers durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge 

ausgeschlossen, so kann er von dem Erben den Pflichtteil verlangen. Der Pflichtteil besteht in der 

Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. 

(2) Das gleiche Recht steht den Eltern und dem Ehegatten des Erblassers zu, wenn sie durch 

Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen sind. Die Vorschrift des § 1371 bleibt 

unberührt. 

 

 

§ 2325 Pflichtteilsergänzungsanspruch bei Schenkungen 

(1) Hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung gemacht, so kann der Pflichtteilsberechtigte als 

Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der 

verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet wird. 

(2) Eine verbrauchbare Sache kommt mit dem Werte in Ansatz, den sie zur Zeit der Schenkung hatte. 

Ein anderer Gegenstand kommt mit dem Werte in Ansatz, den er zur Zeit des Erbfalls hat; hatte er zur 

Zeit der Schenkung einen geringeren Wert, so wird nur dieser in Ansatz gebracht. 

(3) Die Schenkung wird innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall in vollem Umfang, innerhalb 

jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall um jeweils ein Zehntel weniger berücksichtigt. Sind zehn Jahre 

seit der Leistung des verschenkten Gegenstandes verstrichen, bleibt die Schenkung unberücksichtigt. 

Ist die Schenkung an den Ehegatten erfolgt, so beginnt die Frist nicht vor der Auflösung der Ehe. 

 

 

§ 2346 Wirkung des Erbverzichts, Beschränkungsmöglichkeit 

(1) Verwandte sowie der Ehegatte des Erblassers können durch Vertrag mit dem Erblasser auf ihr 

gesetzliches Erbrecht verzichten. Der Verzichtende ist von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen, 

wie wenn er zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebte; er hat kein Pflichtteilsrecht. 

(2) Der Verzicht kann auf das Pflichtteilsrecht beschränkt werden. 

 


